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2. Plangebiet und derzeitige Nutzung 
 
2.1 Lage des Plangebietes - Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet liegt in Haan-Gruiten, im südöstlichen Bereich des Baugebietes „Hasen-
haus“.  
Nördlich des Plangebietes liegt die Wohnbebauung "Zur alten Brennerei". Im Osten wird das 
Plangebiet begrenzt durch die K 20n, im Süden durch die landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen nördlich der Wohnbebauung an der Gartenstraße und im Westen durch die 
Düsseltalstraße. Es umfasst die zu ändernden Wohnbauflächen sowie die Fläche außerhalb 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes  Nr. 138 für den Ortsteilspielplatz zzgl. der angrenzen-
den Grünflächen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 138. Die nähere Umgebung 
des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftliche Nutzung 
geprägt.  
 
Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst in der Gemarkung 3273 Obgruiten in der Flur 
2 die Flurstücke 2014, 2017, 2016, 2264, 2265, 2133, 1683 und in Teilen die Flurstücke, 
2260, 2267 und 2268. Insgesamt weist das Plangebiet eine Größe von ca. 2,4 ha auf.  
Der Ortsteil Gruiten befindet sich nördlich des Zentrums von Haan sowie nördlich der BAB 
46. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu 
entnehmen. 
Durch die Übernahme der aktuellen Katastergrundlage haben sich marginale Änderungen 
der Flächengrößen im Bereich der allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3, der privaten 
Grünfläche P 2, der öffentlichen Grünfläche und der Fläche für die Landwirtschaft ergeben. 
Diese Änderungen liegen im niedrigen zweistelligen m² (< 0,2% bezogen auf die Gesamtflä-
che) Bereich. Daher wird seitens der Stadt Haan auf eine diesbezügliche Anpassung der 
Begründung zum Bebauungsplan und der zugrundeliegenden Fachgutachten verzichtet. 
 
2.2 Derzeitige Nutzung 
 
Das Plangebiet weist derzeit eine landwirtschaftliche Nutzung auf. Die südliche Erschlie-
ßung, Karl-Niepenberg-Weg ist bereits in Ansätzen vorhanden.  
 
2.3 Landschaftsraum 
 
Der Landschaftsraum ist dem Naturraum der Mettmanner Lößterrassen zuzuordnen, einer 
Untereinheit des Bergisch-Sauerländischen Unterlandes. Dieser Raum wird charakterisiert 
als „spärlich zertalte, waldfreie weite Terrassenflur von flachwelliger Gestalt mit mächtiger 
zusammenhängender Lößdecke“. 
 
2.4 Topographie 
 
Das Plangebiet befindet sich topografisch betrachtet auf einer Kuppe. Das Gelände fällt nach 
Norden / Nordosten zum Bachtal der Kleinen Düssel hin und nach Süden / Südost in Rich-
tung Gartenstraße, sowie nach Osten in Richtung K20n ab. Der höchste Punkt liegt im Mit-
telpunkt des Plangebietes mit einer Höhe von etwa 159 m über NHN. Der tiefste Punkt des 
Plangebietes liegt im Osten mit etwa 151 m über NHN. 
 
2.5 Erschließung  
 
Die Haupterschließung für den Kraftfahrzeugverkehr erfolgt von Norden über eine Kreisver-
kehrsanbindung an die K 20n. Kleine Nebenerschließungen in die Wohnquartiere erfolgen 
über Trassen im Bereich der Parkstraße, der Bahnstraße und der Gartenstraße. Durch-
gangsverkehr durch das Plangebiet ist durch die Art des Erschließungssystems ausge-
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